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1668 C
TRUPPENREGLEMENTDES LANDGRAEFLICH- FUERSTENBERGISCHEN REGIMENTS

IN FRANKREICH!

"Reglement oder Militärische Statuten Bes LandGväffliehe Fürstembergische

Regiments , welches Jhro Fürst . Gnade , Herr Landgraff Wilhelm Egon von Für-

stemberg , Graf zu Heiliege7iberg und Werttenberg etc . Zu dienst und Sold Jhro

Königliche Majestät Jn Frankreich [ Ludwig XIV . ] Anno 1668 angeworben und Jn

Franckreich ge führet haben . "
Vorrede:

1668 habe Landgraf Wilhelm Egon von Fürstenberg mit dem König von
Frankreich und Navarra eine Kapitulation geschlossen , derzufolge
Fürstenberg ein Regiment zu Fuss von insgesamt 2400 Mann zu 12
gleichgrossen Kompagnien ausheben und in franz . Dienste führen
solle . Da dieses Regiment neu habe angeworben werden müssen , ha¬
be es der Landgraf für notwendig erachtet , bezüglich der Diszi¬
plin und der militärischen Verrichtungen ein eigenes Reglement
zu erlassen . Dies habe Fürstenberg nicht zuletzt deshalb getan,
"alss bey Teütscher nation dieserthalben kein beständieger Fleiss Zu finden,

in dem es [ sonst ] nach Eines Jedwedem Chur - und Fürsten auch gleichsamb Ob¬

risten gut befinden verändert"  werden könnte . Wer sich nicht an die-
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ses Reglement halte , werde entlassen . Vorschriften , welche nicht
in diesem Reglement berücksichtigt seien , sollen vom jeweiligen
"Ober Officirer" s der das Regiment ganz oder zum Teil kommandiere,

"nach der Teütschen Kriegsmanier”  erlassen und je nach Wichtigkeit

durch den Landgrafen bestätigt werden.

[Inhaltsverzeichnis des Reglements : ] Seite
"Erster Theil Dieser Regiments Ordnung
Erstes Capitul . Von guter union und verständnüs der Ober - und

unter Officierer 3
Zweytes Capitul . Wie starck und was Fueses das Regiment seyn

und . unterhaltenund wann vor dem Feind oder in allerley
Kranckheiten 3 oder durchs Ausreissen einiege Mannschafft
abgehen oder verlohren werden solte 3 selbieger Abgang er-
sezzet j auch wie die répartition der Recruiten geschehen
solle 6

Drittes Capitul . Wie die Recruitirung des Regiments geschehen
auch unter den Compagnien ausgetheilet werdeyi sollen 8

Viertes Capitul . Von Abdanckung der Gemeynen Knechte 10

Zweyter Theil Dieser Regiments Ordnungso dahero tractiret von
Praerogativ und bestellung > auch bezahlung der hohen Officierer
und Staabs Perschohnen j auch Haübtleüthen und Jhren untergebe¬
nen Officierem

Erstes Capitul . In was Perschonen der Staab bestehen 3 auch
verpflegt werden solle 12

Zweytes Capitul . Von Praerogativ und Verrichtung des Obristen 3
Ersten - und Andern Obrist Lieutenants } wie auch des Obrist¬
wachtmeisters 13

Drittes Capitul . Von Verrichtung der übriegen Staabs . Personen 22
1 . Von dem Regiments - Commissario 22
2 . Von dem Regiments Pfarrer oder Caplan 25
3 . Von dem Regiments Quartier - Meister 27
4 . Von de ?i Regiments - Adjutanten 29
5 . Vom Regiments Profosen 30
6. Vom Regiments Feldscherer 31
7. Vom Wägermeister 32
8. Von dem Regimentstrommelschläger 32
9 . Vom Schar ffrichter 33

10 . Von dem Ingenieur 33
11 . Von dem Capitain des Grenadiers 34
12 . Von dem Capitain d.es Miyieurs 34

Viertes Capitul . Von Bestellung der Officierer bey Jeder Compagnie
auch tdereyi Sold und Bewaffnung 35

Fünftes Capitul . Von dem Rang und Verrichtung des Capitains 39
Sechstes Capitul . Von Rang und Praerogativ der Leib Compagnie und

deren Officierer 42
Siebeyides Capitul . Voyi Verrichtwig und Rang der übriegeyi Officierer

bey den Compagnien 43
Achtes Capitul . Von Rang und Verrichtung der Reformirten Officierer 44
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Neüntes Capitul . Von Avancierung der Officierer und Ramplacierung
der vacierenden Chargen bey dem Regiment 46

Zehendes Capitul . Von Zug - Ordnung auch wie die Compagnien 3 warm
Sie aus Jhren Quartieren 3 nach dem bestimbten Ohrt 3 alwo sich
das Regiment versamblen solle 3 zu verhalten und auf was weise
die Bataillons zu formiren 49

Eilfftes Capitul . Vom beständiegen Exercitio des Regiments 50
Zwölfftes wrd Leztes Capitul . Von Schlagung des Feldlägers und

Einquartierung des Regiments in die Städte und Place 50

Drittes und Leztes Theil Dieser Regiments Ordnung 3 so in sich
hält 3 unterschiedliche andere Verordnungen 3 welche Jhro Fürst.
Gndn . Zum besten des Regiments thun wollen

Erstes Capitul . Von Forttbringung der Bagage 3 und Beköstiegung
der darzu nöthiegen Fuhren 51

Zweytes Capitul . Von fleissieger Wartt = und Verpflegung der
Krancken 3 auch wie es mit den verstorbenen Soldaten und deren
hinterlassenen Kleidern und Schuldeyi soll gehalten werden 53

Drittes Capitul . Von den Marquetentem 55
Viertes Capitul . Von Bestellung des Kriegs Rechts 3 Articuls

Briefs 3 auch Gerichtlicher Session 3 und der darbey üblichen
Solennitäten 56

Fünftes Capitul . Von bezahlung des Regiments 58
Sechstes Capitul . Von begräbnüs der Officierer und Soldaten 59
Siebendes Capitul . Vom Respect und Ehrerbiethung 3 welcher

die Ober - und JJyitei 1 Officierer gegeyi eivmider zugebrauchen 59
Achtes Capitul . Von Moyiatlichn Kriegs - Raht oder Confereyic 3

welche der Commendant des Regiments mit sämbtlichen Ober
Officierem und Haubtleüthen halten soll 60

Neüntes und Leztes Capitul . Von Verrichtung des Jngenieurs
und Feuerwerckers 62

Iytdex [ der vorhergeheyydeyi Kapitel ] 64

Exercice que le Roy a regle pour touttes son Jnfanterie tant
Françoise qu ' Estrangere 3 et pour Ses Compagnies des Mousque¬
taires et celles des Gentils hommes qui sont a Sa Solde . Elle
est arrivée de la Cour a Perpignan le 7 May A 1683 addressée
a Monsr . [ Daniel de Montesquiou ] de Preschac Jnspecteur
General des trouppes pour Sa May este en Roussillon 67

Exercitia [ Laden der Gewehre 3 61 Punkte 3 frz » und dt . ] 68
Die Uebung der Picque [ 38 Punkte ] 76
Gebt Achtung die gantze Bataillon Jhr werdet die Wendung

machen [ 14 Punkte ] 78
Gebet Achtung die Glider zu doublieren [ 18 Punkte ] 79
Gebet Achtung die Reyhen zu doubliren [ 20 Pixnkte ] 82
Gebet Achtung Jhr sollet mit gantzen Gliedern Contra

marchiren [ 4 Punkte ] 86
Gebet Achtung Jhr werdet mit gantzen Reyhen Contra

marchiren [ 2 Punkte ] 87
Gebet Achtung die gantze Bataillon 88
Gebet Achtung Jhr werdet auf Euereyy Gewehr ruhen 89
Gebet Achtung die gayitze Bataillon 3 Jhr werdet Euch Schweyickeyi 89
Gliederweis Feuer zugeben 89



Mit Drey Gliedern Feüer Zugeben 90
Mit Drey Gliedern Zusammen Feüer Zugeben 90
Ordre und Befehl von Herrn , Mare schal [ de France 3 Philippe de

Montault 3 Duc ] de Navaille 3 wie mann sich bey den Bataillonen
Zur Zeit einer Feldt - Schlacht oder Treffeiis Zu verhalten hat . " 91

1) Dieses Regiment wurde ab 1675 von Konrad IV . Zurlaifben kommandiert,

z .T . in franz . Sprache . Mit eigener Paginierung 1- 94 , Format 17 x 24 cm
AH 29 , 109 - 160 - Blatt 109 V, 157 - 160 leer
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